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der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag
zur Arbeit im 1. Untersuchungsausschuss

„Terroranschlag Breitscheidplatz“
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Einleitung
Am 19. Dezember 2016 ereignete sich kurz nach 20 Uhr auf dem Breitscheidplatz in Berlin der 
bis dahin schwerste islamische Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. 
Ein LKW fuhr in den dortigen Weihnachtsmarkt, zwölf Menschen verloren dabei ihr Leben, 
über 170 Besucher wurden zum Teil schwer verletzt.  Die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik 
Deutschland, Frau Dr. Angela Merkel, versprach eine lückenlose Aufklärung. Ob dieses Ver-
sprechen gehalten wurde, welche Rolle die beteiligten Behörden spielten und welche Erkennt-
nisse die Ausschussmitglieder gewinnen konnten, wollen wir in diesem Bericht beantworten. Es 
handelt sich um die gekürzte Fassung des Sondervotums der AfD-Bundestagsfraktion, das unsere 
Fraktion dem Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses  des Deutschen Bundestags zum 
Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz (Bundestagsdrucksache 19/30800; hier: Vierter Teil, 
Sondervoten, B; ab Seite 1267) beigelegt hat.  

Nicht nur der Deutsche Bundestag befasste sich mit den Vorgängen vor, während und nach 
dem Anschlag am 19. Dezember 2016, auch die Parlamente der Bundesländer Berlin und 
Nordrhein-Westfalen setzten Untersuchungsausschüsse ein. Die Erwartungen an einen parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss sind stets vielfältig, Ziel sollte aber immer die umfassende 
Aufklärung der Sachverhalte sein. Deshalb thematisieren wir in diesem Sondervotum auch die 
Frage, inwieweit die in die Arbeit des 1. Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestags 
in der 19. Wahlperiode eingebundenen Personen und Behörden, die geladenen Zeugen und 
Sachverständigen diesem Anspruch gerecht wurden. In dem vorliegenden Sondervotum gehen 
wir ferner auf den Aufbau und die organisatorischen Abläufe dieses Untersuchungsausschusses 
ein; beides ist für seine Arbeit von besonderer politischer Bedeutung.

Die AfD-Bundestagsfraktion als größte Oppositionskraft im Deutschen Bundestag ließ sich in 
ihrer Ausschussarbeit von der Verpfl ichtung leiten, den Bürgern, insbesondere aber auch den 
Opfern und Angehörigen, eine nachdrückliche Stimme im Parlament zu geben. So beinhaltet 
der vorliegende  Bericht ergänzend persönliche Beobachtungen, Erfahrungen und Bewertun-
gen. Die Sachverhalte aus den Sitzungen des Untersuchungsausschusses werden chronologisch 
wiedergegeben. Auf Themen, die aus Sicht der AfD-Bundestagsfraktion einer besonderen Wür-
digung bedürfen, gehen wir im vorletzten Abschnitt dieser Broschüre ein. Die vorliegende Veröf-
fentlichung unserer Fraktion fasst die wesentlichen im Untersuchungsausschuss zum Terrorschlag 
auf dem Breitscheidplatz gewonnenen Erkenntnisse zusammen. Weitergehende Informationen 
bietet unser Sondervotum, dessen Lektüre wir dem interessierten Leser ausdrücklich nahelegen 
möchten. 

Arbeitskreis Expertenteam Untersuchungsausschüsse
der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag
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D ie Konstituierung des 1. Untersuchungsausschus-
ses der 19. Wahlperiode erfolgte am 1. März 

2018, nachdem sich, bedingt durch den Rückzug 
der FDP aus den Jamaika-Verhandlungen mit der Uni-
on und den Grünen, ein knappes halbes Jahr nach 
der Bundestagswahl 2017 erneut eine Große Koali-
tion als Regierung gefunden hatte.1 Seit dem Tag des 
Anschlags waren mithin schon über 14 Monate ins 
Land gegangen.

In der Vorlaufzeit des Untersuchungsausschusses 
beantragten die fünf anderen Fraktionen einen the-
matisch eingeengten und einen um die Frage der 
politischen Verantwortung beschnittenen Untersu-
chungsausschuss allein zu dem Terroranschlag Breit-
scheidplatz.2 Dagegen war für die AfD-Bundestags-
fraktion von Anfang an unstrittig, dass die Ereignisse 
spätestens ab Sommer 2015 umfassend untersucht 
werden und gerade die Verantwortlichen aus der Po-
litik im Mittelpunkt der Aufklärung stehen müssen.3  In 
unserem Antrag auf „Einsetzung eines Untersuchungs-
ausschusses Asyl- und Migrationspolitik“ wurden da-
her beispielsweise die unklare Rechtsgrundlage für 
die uneingeschränkte Grenzöffnung der Bundesre-
gierung, „der Verdacht auf ein illegales System der 
Begünstigung von Asylbewerbern“ im Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge sowie „die Kosten für den 
Steuerzahler ... im dreistelligen Milliardenbereich“ 
thematisiert.4 Weiterhin sahen wir es als dringend 
notwendig an, die Verstöße gegen rechtsstaatliche 
Standards, „die politische Gesamtverantwortung“ 
und die „vom damaligen bayerischen Ministerpräsi-
denten Horst Seehofer als „Herrschaft des Unrechts“5

bezeichnete Situation“ aufzuarbeiten.6

Dieser Antrag wurde, wie nahezu alle parlamenta-
rischen Initiativen unserer Fraktion in der 19. Wahl-
periode, von allen anderen Fraktionen im Deutschen 
Bundestag abgelehnt. Selbst dann, wenn die parla-
mentarischen Initiativen der AfD-Bundestagsfraktion 
sachgerecht, im Detail ausgefeilt sind und für die Bür-
ger hierzulande ausschließlich Vorteile bringen, geht 
es der Regierung von CDU/CSU und SPD sowie den 
Oppositionsparteien von FDP, Linken und Grünen 
oftmals nicht um eine fachlich fundierte und objek-
tivierte Auseinandersetzung, sondern einzig darum, 

Einsetzung des Unter-
suchungsausschusses

   1 Kurzprotokoll der 1. Sitzung vom 01.03.2018, Seite 1 ff.

   2 Bundestagsdrucksachen 19/229, 19/248, 19/418 und 19/455.

   3 Antrag der AfD-Bundestagsfraktion auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses Asyl- und Migrationspolitik  
      als Bundestagsdrucksache 19/2392.

   4 A. a. O., Seite 6.

   5 https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/Seehofer-unterstellt-Merkel-Herrschaft-des-Unrechts-1958889.html;     
      letzter Abruf am 29.03.2021 um 13.30 Uhr.

   6 Bundestagsdrucksache 19/2392, Seite 6.
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alle Vorschläge und Ideen der AfD-Bundestagsfraktion 
ungeachtet möglicher Nachteile für die Bevölkerung 
abzuschmettern.

So geschehen bei den Entschließungsanträgen auf 
Bundestagsdrucksachennummern 19/14887 und 
19/14888 zu dem Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung zur Regelung des Sozialen Entschädigungs-
rechts, der zwar Verbesserungen vorsah, aber nicht 
weit genug ging.7 Wären die Entschließungsanträge 
unserer Fraktion bei der Ausformulierung des Geset-
zes berücksichtigt worden, hätten auch die Ange-
hörigen und Opfer des islamischen Anschlages auf 
dem Berliner Breitscheidplatz von der neuen Geset-
zesregelung profi tieren können, aber alle anderen 
Fraktionen lehnten unsere Anträge ohne Rücksicht auf 
die Geschädigten unisono ab.8 So forderte die AfD-

Bundestagsfraktion im Rahmen dieser Novellierung 
der Opferentschädigung darüber hinaus einerseits 
die „Einführung einer Clearingstelle als Schnittstelle 
zwischen dem Betroffenen und dem Leistungsträger zu 
schaffen“, zu der zudem die „rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zur personellen Ausstattung der Clearing-
stelle“ hergestellt werden sollten,9 andererseits sollte 
endlich der Personenkreis, der „vor dem 16.05.1976 
geschädigt“ wurde, nicht mehr von „Heilbehandlun-
gen, Berufsschadensausgleich, schnelle(n) Hilfen und 
Rehabilitation“ ausgeschlossen sein und „die Un-
gleichbehandlung von Geschädigten in den neuen 
und den alten Bundesländern aufgehoben“ werden.10

Überdies verlangten wir von der Bundesregierung, 
„eine Gesetzesregelung zu erlassen, [welche] die He-
ranziehung von Vermögen des Geschädigten bei der 
Beurteilung der Bedürftigkeit nicht berücksichtigt.“11

     7 Bundestagsdrucksachen 19/14887 und 19/14888 in Bezug auf Bundestagsdrucksache 19/13824 und 19/14870.

     8 Plenarprotokoll 19/124, Seite 15445.

     9 Bundestagsdrucksache 19/14887, Seite 3.

   10 Bundestagsdrucksache 19/14888, Seite 2.

   11 Eben dort.
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I n den ersten fünf Beratungssitzungen ging es zu-
vörderst um Personalien, Terminierungen, erste 

Zeugenbeschlüsse und die allgemeine Organisa-
tion des Ausschusses. In der sechsten Sitzung am 
19.04.2018, in der achten Sitzung am 26.04.2018 
sowie in der zehnten Sitzung am 17.05.2018 – dass 
es sich immer um gerade Zahlen der Sitzungen han-
delt, liegt an den immer dazwischen stattfi ndenden, 
aber nichtöffentlichen Beratungssitzungen – wurden 
Sachverständige zu drei wichtigen Themengebieten 
gehört. Die AfD-Bundestagsfraktion konnte für den 
Komplex „Vollzug des Aufenthalts- und Asylrechts 
im föderalen Gefüge“ den langjährigen, ausgewie-
senen Praktiker in der Ausländerverwaltung Dieter 
Amann gewinnen12, aus dessen Ausführungen hier 
auszugsweise zitiert sei: „In vielen Ausländerbehör-
den herrschen drückender Personalmangel, hohe 

Fluktuationsraten, unattraktive Bedingungen, mör-
derischer Stress und vor allem so gut wie nie oder 
höchst selten politische Unterstützung [...] Ursache 
dieser Misere sind die EU und die Vergemeinschaf-
tung des Ausländer- und Asylrechts mit seiner Un-
zahl von Richtlinien und Verordnungen. [...] Da 
hilft nach meiner Auffassung nur eines: Schließung 
der Grenzen, Abbau von Rechten und vor allem 
radikale Vereinfachung des Ausländerrechts durch 
Wiederherstellung der nationalen Souveränität auf 
diesem gesetzgeberischen Feld.“13

Für die achte Sitzung und zu dem Bereich „Gewalt-
bereiter Islamismus und Radikalisierungsprozesse“ 
sprach auf Einladung der AfD-Bundestagsfraktion, 
der seit vierzig Jahren in Deutschland lebende Is-
lamkritiker Imad Karim.14  Besonders beeindru-

Höhepunkte aus den 
Beweisaufnahme-
sitzungen

12 Protokoll der 6. Sitzung vom 19.04.2018, Seite 9 ff.
13 A. a. O., Seite 10 f.
14 Protokoll der 8. Sitzung vom 26.04.2018, Seite 16 ff.
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ckend war, welche 
Meinung „ein im 
Islam geborener 
Mensch“, aus dem 
Libanon kommend, 
im Laufe der Zeit 
entwickelte:

„Bei näherer Be-
trachtung stellt man 
– natürlich wenn 
man will – fest, 
dass der Islamis-
mus quasi dafür da 
ist, dem Islam einen 
Dauerpersilschein 
auszustellen. Das 
ist ein Zusammen-
spiel, dessen Trag-

weite die humanistischen und aufgeklärten Gesell-
schaften im Westen nicht überschauen wollen oder 
können. Der böse Islamismus wird verteufelt; aber 
gleichzeitig erfreut sich der Islam wachsender Be-
geisterung durch Politiker und Medien. Wenn ein 
islamisch motivierter Terroranschlag stattfi ndet, 
springt der Islamismus dafür ein, um den Islam rein-
zuwaschen.“15

Am 17.05.2018 in der zehnten Sitzung des Unter-
suchungsausschusses stand die „Föderale Sicher-
heitsarchitektur“ im Mittelpunkt, zu der Otto Dreks-
ler, Leitender Polizeidirektor außer Dienst, von der 
AfD-Bundestagsfraktion eingeladen wurde und an-
merkte:

„Passt denn überhaupt der Anzug der föderalen Si-
cherheitsarchitektur der frühen 50er- und 60er-Jah-
re noch? ... Der kann gar nicht passen. [...] Denn 
die Lagebilder, die internationalen Lagebilder, [...] 
verwischen sich, und es gibt keine klaren Konturen 
mehr. [...] Wir haben es hier also mit systemimma-
nenten Schwachstellen zu tun bei den derzeitigen 
Strukturen. Und hier fällt mir natürlich auf bei der 
Bewertung der Sicherheitslage – innere Sicherheit, 

Terrorismusbekämpfung –, [...] dass die Ebene, und 
zwar die länderspezifi sche Ebene, exakt der Lan-
deskriminalämter und der Landesämter für Verfas-
sungsschutz, eine enorme Bremswirkung erzeugen 
und der gemeinsamen Lageerfassung und Bewer-
tung nicht so dienlich sind.“ 16

Im weiteren Verlauf der Beweisaufnahme gab es 
auch immer wieder Zeugen, die entweder vor oder 
nach dem Anschlag oder überhaupt nicht mit dem 
Attentäter Anis Amri befasst waren, aber immer-
hin zu internen Behördenvorgängen oder institu-
tionsübergreifender Kommunikation zur Erhellung 
beitragen konnten.17 Es wurden ebenfalls Kontakt-
personen von Amri vernommen, die teilweise aus 
Justizvollzuganstalten vorgeführt werden mussten.18

Der Zeuge E. K., Polizeivollzugsbeamter aus Frei-
burg im Breisgau, bestätigte, dass Amri bereits bei 
der Ersteinreise nach Deutschland ordnungsgemäß 
erkennungsdienstlich behandelt (ED-Behandlung) 
wurde, also seine Handfl ächenabdrücke genom-
men wurden.19 Leider konnten diese ein Jahr spä-
ter bei dem Versuch, Amri abzuschieben, und im 
Passersatzpapierbeschaffungsprozess von anderen 
Behörden, insbesondere von dem Ausländeramt der 
Kreisverwaltung Kleve, nicht abgerufen werden.20

Außerdem sagte die Zeugin Lia Freimuth, Sachbe-
arbeiterin beim Bundesamt für Verfassungsschutz 
(BfV) und zuständig für die Personenakte Amris, 
aus, dass sie allein für „grob 500 Personen“, von 
denen „circa 40 bis 50“ als „Gefährder“ angese-
hen werden können, zuständig war.21 Wie bei fast 
jedem Zeugen, der berufl ich aus einem Landesamt 
für Verfassungsschutz (LfV), dem Bundesnachrich-
tendienst (BND) oder eben dem BfV kam, wurde 
auch diese Sitzung im weiteren Verlauf nichtöffent-
lich oder gar als geheim eingestuft weitergeführt.

Vor dem Sitzungstag am 11.10.2018 kam es zu 
einem Skandal oder wie es der damalige Ausschuss-
vorsitzende formulierte: „Die Stimmungslage im 
Ausschuss zu dem Vorgang reicht von irritierend 

Bildquelle: Adobe Stock / © nikol85

15 Protokoll der 8. Sitzung vom 26.04.2018, Seite 17.
16 Protokoll der 10. Sitzung vom 17.05.2018, Seite 10 ff.
17 A. a. O., Seiten 98 ff. oder im Protokoll der 14. Sitzung vom 14.06.2018, Seite 8 ff.
18 Zum Beispiel im Protokoll der nichtöffentlichen 14. Sitzung vom 14.06.2018, Seite 4 ff.
19 Protokoll der 19. Sitzung vom 13.09.2018, Seite 19.
20 Protokoll der 80. Sitzung vom 13.02.2020, Seite 42.
21 Protokoll der 19. Sitzung vom 13.09.2018, Seite 35 f.
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